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Leitsätze
Eine BKK hat das Recht, den auf § 256 aF iVm einer Satzungsregelung des (früheren) Bundesverbandes der BKK gestützten Umlagebescheid
mit einer Anfechtungsklage anzufechten. Dies sagt aber noch nichts über
den Umfang der gerichtlichen Überprüfung aus (vgl zu einer ähnlichen Problematik BSG 25.6.2002 SozR 3-2500 § 217 Nr 1).
BKK sind mit Einwänden gegen Umlagebescheide nach § 256 aF, die das dem Ausgleichsverfahren vorausgegangene Verfahren der
Hilfegewährung betreffen, ausgeschlossen. Auch eine Incidenter-Kontrolle der Satzung des Bundesverbandes ist bei einer Anfechtungsklage
gegen
die Umlagebescheide nur eingeschränkt statthaft.
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 26. November 2009 abgeändert und die Klage in vollem
Umfang abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen.

Die Revision wird zugelassen.

Der Streitwert für das Klage- und Berufungsverfahren wird auf 496.516 EUR
festgesetzt.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Rechtmäßigkeit von Umlagebescheiden für das Geschäftsjahr 2004 nach Maßgabe des § 265a Abs 1 Fünftes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) streitig.

Die Klägerin ist eine Betriebskrankenkasse (BKK), die im streitbefangenen Zeitraum im Sinne des § 173 Abs 2 Nr 4 SGB V geöffnet war. Sie
ist Mitglied des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg, der seinerseits bis Ende 2008 Mitglied des Beklagten war und seit 1. Januar
2009 dessen Gesellschafter ist (§ 212 Abs 1 Satz 2 SGB V). Der beklagte Bundesverband der BKK wurde nach dem mit Wirkung vom 1.
Januar 2009 geänderten § 212 Satz 1 SGB V kraft Gesetzes von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR) in eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) umgewandelt. Der Verwaltungsrat des Beklagten beschloss auf seiner Sitzung am 27./28. Januar 2004 eine
Satzungsänderung, die am 10. März 2004 durch das (damalige) Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS)
genehmigt und in der Zeitschrift "Die BKK", Ausgabe März 2004, bekannt gemacht wurde (Bl 261 der SG-Akte S 16 KR 84/07). Die
Satzungsänderung betraf ua den § 17 der Satzung, der wie folgt gefasst wurde:

§ 17 Finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen der Betriebskrankenkassen (§ 265a SGB V)

1. Der Bundesverband kann auf schriftlichen Antrag des Vorstandes einer Betriebskrankenkasse finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen
leisten. Die Hilfen können auch als Darlehen gewährt werden.
2. Über den Antrag auf finanzielle Hilfen entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung über die Hilfe bedarf der Zustimmung der beteiligten
Landesverbände. Betriebskrankenkassen, deren Landesverbände der Hilfe nicht zustimmen, nehmen am Ausgleichsverfahren nicht teil. Für
die Betriebskrankenkassen der Dienstbetriebe des Bundes nimmt der Bundesverband die Funktion des Landesverbandes wahr.
3. Näheres über Voraussetzungen, Dauer, Umfang, Aufbringung der Mittel sowie über die Durchführung des Verfahrens regeln die
Ausgleichsordnungen zur Umsetzung der finanziellen Hilfen in besonderen Notlagen, die Bestandteil der Satzung sind (Anlage 2 und 3).
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4. Für die Berechnung und Durchführung der finanziellen Hilfen findet § 313 Abs 10a SGB V in der jeweils geltenden Fassung Anwendung."

Die Anlage 3 zur Satzung des Beklagten enthält die sog Ausgleichsordnung 2004 (BI 118 ff der Akten S 4 KR 2698/05). Darin werden die
Voraussetzungen für die Gewährung finanzieller Hilfen an einzelne BKK (§ 1), Art und Umfang der Hilfen (§ 2) und ihre Finanzierung (§ 3)
geregelt. Die Ausgleichsordnung 2004 war ebenfalls Gegenstand der im Januar 2004 beschlossenen Satzungsänderung. Sie wurde darüber
hinaus durch Beschlüsse des Verwaltungsrats des Beklagten vom Juni und Dezember 2004 geändert. Beide Änderungen wurden vom BMGS
genehmigt und in der Zeitschrift "BKK aktuell" in den Ausgaben für Juli 2004 (Bl 259 f der SG-Akte S 16 KR 84/07) und Januar 2005 (Bl 257
der SG-Akte S 16 KR 84/07) veröffentlicht. Über die finanzielle Hilfe entscheidet nach § 1 Abs 3 der Ausgleichsordnung 2004 der Vorstand
des Beklagten; er bestimmt auch die erforderlichen Auflagen und Maßnahmen. Art und Umfang der finanziellen Hilfen sind in § 2 der
Ausgleichsordnung 2004 festgelegt. Nach dessen Abs 1 ist die Hilfe im Einzelfall unter Vermeidung einer finanziellen Überforderung der an
der Finanzierung beteiligten BKK maximal auf die finanzielle Hilfe beschränkt, die zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der
antragstellenden BKK unter Einschluss der gesetzlichen Schuldentilgung erforderlich ist. Nach § 2 Abs 2 der Ausgleichsordnung 2004 legt
der Vorstand der Beklagten im Einvernehmen mit den der Finanzierung zustimmenden Landesverbänden Art und Umfang der finanziellen
Hilfen im Einzelfall fest. Die Hilfe empfangende BKK muss sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichten, die Hilfe im Falle ihrer
Auflösung oder Schließung zurückzuzahlen; weitere Nebenbestimmungen sind zulässig. Die Finanzierung der vom Bundesverband
gewährten Hilfe durch die einzelne BKK bestimmt sich nach § 3 der Ausgleichsordnung:

§ 3
Finanzierung

1. BKK haben nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit differenzierte Umlagen zur Finanzierung der nach § 2 bewilligten finanziellen Hilfen
zu zahlen.
Die Umlageverpflichtung für die einzelne BKK ist das Produkt aus ihren beitragspflichtigen Einnahmen nach § 267 Abs 1 Nr 2 SGB V und
einem kassenindividuell ermittelten Hebesatz. Der Hebesatz berechnet sich für die einzelne BKK nach Maßgabe folgender Belastungsstufen:
1. BKK mit allgemeinem Beitragssatz nach § 241 SGB V unterhalb der um 0,3 erhöhten Summe der Ausgleichsbedarfssätze gemäß § 266
Abs. 3 und § 269 Abs. 1 SGB V (ABS) werden mit der Differenz zwischen ihrem allgemeinen Beitragssatz und dem um 0,3 erhöhten ABS
belastet (Hebesatz). Übersteigt die Summe der so ermittelten Umlageverpflichtungen den Finanzierungsbedarf, werden die
Umlageverpflichtungen durch Multiplikation mit einer entsprechenden einheitlichen Quote bis zur Höhe des Finanzierungsbedarfs
vermindert.
2. Sofern die nach Nr. 1 ermittelten Umlageverpflichtungen nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf zu decken, ist der darüber
hinausgehende Finanzierungsbedarf von allen BKK zu tragen, wobei der Hebesatz so berechnet wird, dass die Belastung der einzelnen BKK
je nach allgemeinem Beitragssatz vom um 0,3 erhöhten ABS bis zur Belastungsgrenze nach Nr 3 linear abnimmt.
3. Nicht an der Finanzierung beteiligt werden BKK, deren allgemeiner Beitragssatz 7,5 v. H. über dem durchschnittlichen allgemeinen
Beitragssatz aller BKK (Belastungsgrenze) liegt.
4. BKK, die für das gesamte Geschäftsjahr, in dem die finanziellen Hilfen beantragt werden, keine Satzungsregelung nach § 173 Abs. 2 Nr. 4
SGB V haben, werden an der Finanzierung nach den Regeln Nr. 1 bis 5 nach einer Quote mit 20 v. H. beteiligt.
5. Die BKK desjenigen Landesverbandes, dessen Mitglied die antragstellende BKK ist, werden an der Finanzierung nach den Regeln Nr. 1 bis
4 mit einer Quote von 125 v. H. beteiligt. Es gilt die Zugehörigkeit zu einem Landesverband zum 1. Januar des Geschäftsjahres in dem die
finanziellen Hilfen beantragt werden.
6. Die BKK, für die finanzielle Hilfe gewährt wird, ist nicht an der Finanzierung beteiligt.
7. Die Ermittlung der Höhe der Umlage für die einzelne BKK erfolgt getrennt für jede nach § 2 dieser Ausgleichsordnung bewilligte finanzielle
Hilfe. Wird in einem Geschäftsjahr mehr als eine finanzielle Hilfe bewilligt, wird die Höhe der Summe der Teilbeträge für die Umlage der
einzelnen BKK, die sich bei Zugrundelegung des Hebesatzes nach Nr. 1 ergeben, begrenzt auf den Betrag, der sich - auf das gesamte
Geschäftsjahr gerechnet - bei einmaliger Zugrundelegung des Hebesatzes nach Nr. 1 ergibt.

2. Die Umlage wird nur von Mitgliedskassen der Landesverbände getragen, die der Hilfegewährung zugestimmt haben.

3. Kosten, die insbesondere für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Finanzstatusprüfung nach § 1 Abs. 2 sowie für die Tätigkeit des
Beirates nach § 1 Abs. 4 entstehen, werden vom Antragsteller nach Rechnungslegung des Bundesverbandes getragen.

4. Der Bundesverband kann Vorauszahlungen auf die Umlage anfordern.

5. Der Bundesverband kann zum Zweck der Durchführung der Finanzierung Auskunft und Nachweise von den BKK verlangen.

6. Das Nähere zu den Datengrundlagen, zu Datenlieferung, zur Berechnung der Umlagepflicht, zur Vorauszahlung und Endabrechnung der
einzelnen BKK ist in der Anlage, die Bestandteil dieser Ausgleichsordnung ist, geregelt.

7. Der auf die einzelnen BKK entfallene Anteil an der Umlage oder der Vorauszahlung auf die Umlage ist innerhalb von 30 Tagen nach
Zustellung des Bescheides an den Bundesverband zu überweisen. Die Zahlung gilt mit der belastenden Wertstellung und Ausführung vor
Bankannahmeschluss am jeweiligen Fälligkeitstag als erfüllt.

8. Der BKK Bundesverband kann die als Darlehen gewährten Mittel für die Hilfegewährung durch Aufnahme eines Darlehens aufbringen,
wenn hierdurch Darlehen der die Hilfe empfangenden BKK übernommen, umgeschuldet und abgesichert werden sollen, die diese bis zum
31. Dezember 2003 aufgenommen hat. Das Darlehen muss der Vermeidung kurzfristiger Überforderung der andernfalls die Hilfe
finanzierenden BKK dienen. Die Darlehenszinsen sind von der Hilfe empfangenden BKK zu tragen. Dies ist im Hilfebescheid und
Sanierungsvertrag festzulegen. Zu dem in Satz 2 genannten Zweck kann der Bundesverband Mittel für die Hilfegewährung auch aus deinem
hierzu abgeschlossenen Rückversicherungsvertrag aufbringen.

Die Ausgleichsbedarfssätze für das Jahr 2004 betrugen 12,3416 und 0,4299, somit insgesamt 12,77. Der allgemeine Beitragssatz der
Klägerin betrug ab 1. Januar 2004 12,4%, ab 1. August 2004 12,8% und ab 1. April 2006 12,3% (zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen
Absenkung um 0,9% wegen der Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes nach § 241a SGB V, der mit Wirkung zum 1. Juli 2005 eingeführt
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und mit Wirkung zum 1. Januar 2009 aufgehoben wurde). Der durchschnittlich erhobene allgemeine Beitragssatz aller BKK betrug im Jahr
2004 ca. 13,92%.

Am 31. Januar 2004 beantragte die BKK für H., die Mitglied des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen ist, bei den Beklagten Hilfen nach §
265a SGB V. Der Vorstand des Beklagten bewilligte in seiner Sitzung vom 30. Juli 2004 finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V iVm § 17 der
Satzung des Beklagten für die Jahre 2004 bis 2007 in Höhe von höchstens 300 Millionen EUR (höchstens 200 Millionen EUR als Zuschuss und
höchstens 100 Millionen EUR als Darlehen). Hierzu fasste der Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg am 27. Juli
2004 folgenden Beschluss:

1. Der Beschluss des Verwaltungsrates des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg zur Mitfinanzierung der finanziellen Hilfen für die BKK
für H. erfolgt unter dem Vorbehalt der Zusage des Vorstandes des BKK Bundesverbandes für eine finanzielle Hilfe für die BKK B. und für die
be. BKK in Höhe von 74,7 Millionen EUR, verbunden mit der Fusion zur C. BKK.
2. Der Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg stimmt der Finanzierung einer finanziellen Hilfe nach § 265a SGB V
durch die Mitgliedskassen des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg auf Grundlage der Satzung des BKK Bundesverbandes für die BKK
für H. unter der Voraussetzung zu, dass alle anderen BKK Landesverbände sich ebenfalls an der finanziellen Hilfe nach § 265 SGB V für die
BKK für H. beteiligen.
3. Die Zusage des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg für die BKK für H. ist an die Bedingung geknüpft, dass der BKK Landesverband
Nordrhein-Westfalen sich ebenfalls an der finanziellen Hilfe nach § 265a SGB V auf der Grundlage der Satzung des BKK Bundesverbandes für
die BKK B. und be. BKK nach der Maßgabe der Ziffern 4 und 5 beteiligt.
4. Da die Satzung des BKK Bundesverbandes derzeit keine Anrechnungsklausel beim Zusammentreffen finanzieller Hilfen auf Bundes- und
Landesebene vorsieht, wird die Zusage des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg für finanzielle Hilfen für die BKK für H. an die weitere
Bedingung geknüpft, dass die Finanzierung in beiden Verbandsbereichen in einer "vergleichbaren Belastung" erfolgt.
5. In Anbetracht der Dimension der finanziellen Hilfen für die BKK für H. wird die Leistung des BKK Landesverbandes Nordrhein-Westfalen an
der finanziellen Hilfe für die BKK B. und be. BKK auf die Quote begrenzt, die vom BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen zu leisten wäre,
wenn alle anderen BKK Landesverbände sich am Ausgleichsverfahren beteiligen würden. Die Höhe der Leistungen ist zusätzlich begrenzt auf
die Gesamtsumme der finanziellen Hilfen des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg für die BKK für H ...

Der Vorsitzende des Vorstandes des Landesverbandes Baden-Württemberg, K. E., übersandte mit Schreiben vom 9. August 2004 dem
Beklagten den Beschluss und teilte mit, dass die Abgabe einer standardisierten Zustimmungserklärung für den BKK Landesverband Baden-
Württemberg nicht in Betracht komme. Der Beschluss des Verwaltungsrates vom 27. Juli 2004 beinhalte die Konditionen und Bedingungen,
an die eine Beteiligung geknüpft sei. Mit Schreiben vom 7. September 2004 fasste der Beklagte aus seiner Sicht den Inhalt der bedingten
Zustimmungserklärung zusammen und monierte die Aufstellung mehrerer Bedingungen. Es sei nicht akzeptabel, dass die Zustimmung an
die Gewährung einer bestimmten Hilfe an zwei Baden-Württembergische Kassen unter bestimmten Bedingungen geknüpft werde. Mit
weiterem Schreiben vom 20. September 2004 bekräftigte der Beklagte noch einmal seine Rechtsauffassung. Ausweislich eines
Aktenvermerks des Beklagten vom 5. Oktober 2004 über ein Telefongespräch zwischen Herrn K. (Beklagter) und Herrn Ka. (BKK
Landesverband Baden-Württemberg) teilte letzterer mit, dass ein anderslautender Hilfebeschluss des Landesverbandes Baden-Württemberg
nicht erwirkt werden könne. Die Sache müsse politisch entschieden werden. Der Aktenvermerk hielt fest, dass der Schriftverkehr zur
Zustimmungserklärung nicht weiter beantwortet oder fortgeführt werde. Der Landesverband wünsche, dass "der BKK BV einfach so
verfahre, als ob der Landesverband der Hilfegewährung für H. zugestimmt hätte". Hierauf teilte der Vorstandsvorsitzende des BKK
Landesverbandes Baden-Württemberg mit Schreiben vom 7. Oktober 2004 mit, der Verwaltungsrat habe in seiner Sitzung vom 6. Oktober
2004 bezüglich der BKK für H. folgenden Beschluss gefasst:

1. Der BKK Landesverband Baden-Württemberg ist bereit, sich an den finanziellen Hilfen für die BKK für H. auch dann zu beteiligen, wenn
ein BKK Landesverband diese nicht mitfinanziert.
2. Die Zusage steht unter dem Vorbehalt, dass die Leistungen des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg auf die Quote begrenzt wird,
die zu leisten wäre, wenn alle anderen BKK Landesverbände sich am Ausgleichsverfahren beteiligen würden.
3. Die Ziffern 1, 3, 4, 5 und 6 des Verwaltungsratsbeschlusses vom 27. Juli 2004 haben weiterhin Gültigkeit.

Mit Schreiben vom 15.November 2004 teilte der Vorstandsvorsitzende E. mit, dass der Verwaltungsrat erneut über die finanziellen Hilfen
beraten und unter Aufhebung der Beschlüsse vom 27. Juli 2004 und 6. Oktober 2004 folgenden Beschluss gefasst habe:

Der Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg stimmt der Finanzierung einer finanziellen Hilfe nach § 265a SGB V
durch die Mitgliedskassen des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg auf Grundlage der Satzung des BKK Bundesverbandes für die BKK
für H. zu. Diese Zusage ist an die Bedingung geknüpft, dass sich der BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen ebenfalls an der finanziellen
Hilfe nach § 265a SGB V auf der Grundlage der Satzung des BKK Bundesverbandes für die be. BKK und die BKK B. beteiligt. Dieses
Anrechnungsverfahren ist mit der Maßgabe durchzuführen, dass die jeweiligen Finanzierungsanteile so berechnet werden, als ob sich alle
BKK Landesverbände an der jeweiligen finanziellen Hilfe beteiligen.

Die BKK Landesverbände Bayern, Hessen, Niedersachsen-Bremen, Nord, Ost, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie Ba. BKK stimmten der
Hilfegewährung unter der Bedingung zu, dass auch alle anderen BKK Landesverbände der Hilfe zustimmten. Der BKK Landesverband
Nordrhein-Westfalen erteilte eine Zustimmung ohne Bedingung. Anschließend leitete der Beklagte das Ausgleichsverfahren ein. Auf
Nachfrage teilte die Klägerin der Beklagten mit, dass der monatliche allgemeine Beitragssatz bis Dezember 2003 11,6%, bis Juli 2004 12,4%
und anschließend 12,8% betragen habe.

Mit Bescheid vom 1. Dezember 2004 gewährte der Beklagte der BKK für H. finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V für die Jahre 2004 bis
einschließlich 2007 zur Vermeidung einer Schließung der BKK für H. und/oder zu ihrer Entschuldung. Die finanzielle Hilfe war auf höchstens
300 Millionen EUR begrenzt, wovon höchstens 200 Millionen EUR als Zuschuss und höchstens 100 Millionen EUR als Darlehen gewährt
wurden. Für das Geschäftsjahr 2004 wurde die finanzielle Hilfe auf 79,325 Millionen EUR festgesetzt, davon 40 Millionen EUR als fester
Zuschuss und 39,325 Millionen EUR als Darlehen vorläufig festgesetzt. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 setzte der Beklagte die
Klägerin über die Hilfegewährung sowie ihre Heranziehung zur Finanzierung in Kenntnis. Mit vorläufigem Bescheid vom 6. April 2005 zog der
Beklagte die Klägerin in dem Hilfeverfahren für die BKK für H. für das Geschäftsjahr 2004 zu einem Sonderbeitrag in Höhe von 435.779,00
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EUR als Vorauszahlung heran.

Im Februar 2004 beantragten auch die BKK B. und die be. BKK, die Mitglied des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg waren, die
Gewährung von Hilfen nach § 265a SGB V. Beide BKK fusionierten am 1. Januar 2005 mit der C. BKK. In seiner Sitzung vom 2./3.November
2004 bewilligte der Vorstand der Beklagten die finanzielle Hilfen für die BKK B. in Höhe von höchstens 37,1 Millionen EUR zuzüglich der
tatsächlich anfallenden Kreditzinsen bis zur Höhe von maximal 3,6 Millionen EUR als Zuschuss für die Geschäftsjahre 2004 bis 2007 zur
Vermeidung einer Schließung der BKK B. und/oder zu ihrer Entschuldung. Für das Geschäftsjahr 2004 wurde der Zuschuss für die BKK B. auf
10,8 Millionen EUR (Entschuldungsanteil 9,3 Millionen EUR, Anteil zur Deckung von Kreditzinsen 1,5 Millionen EUR) vorläufig festgesetzt. Für
die be. BKK wurde die finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V für die Jahre 2004 bis 2007 auf insgesamt 20,9 Millionen EUR zuzüglich der
tatsächlich anfallenden Kreditzinsen bis zur Höhe von maximal 2,1 Millionen EUR als Zuschuss. Die Höhe des Zuschusses wurde für das
Geschäftsjahr 2004 auf 6,14 Millionen EUR (Entschuldungsanteil 5,3 Millionen EUR und Anteil zur Deckung von Kreditzinsen 0,84 Millionen
EUR) vorläufig festgesetzt.

Die Ba. BKK sowie die BKK Landesverbände Bayern, Hessen, Niedersachsen-Bremen, Nord, Ost, Rheinland-Pfalz und Saarland lehnten
jeweils die Hilfe ab. Der Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg stimmte der Hilfegewährung mit Beschluss vom 15.
November 2004 zu. Darüber informierte der Vorsitzende des Landesverbandes den Beklagten mit Schreiben vom selben Tag (Bl 309 der SG-
Akte S 4 KR 2689/05). Der Landesverband Nordrhein-Westfalen erteilte die Zustimmung unter der Bedingung, dass sich der BKK
Landesverband Baden-Württemberg ebenfalls an der finanziellen Hilfe für die BKK für H. beteilige und das Anrechnungsverfahren mit der
Maßgabe durchgeführt werde, dass die jeweiligen Finanzierungsanteile so berechnet würden, als ob sich alle BKK Bundesverbände an der
jeweiligen finanziellen Hilfe beteiligten. Anschließend leitete der Beklagte das Ausgleichsverfahren ein.

Mit Bescheiden vom 22. Dezember 2004 bewilligte der Beklagte der BKK B. finanzielle Hilfen nach § 265a SGB V für die Jahre 2004 bis 2007
zur Vermeidung einer Schließung der BKK B. und/oder zu ihrer Entschuldung. Die finanziellen Hilfen wurden auf höchstens 37,1 Millionen
EUR zuzüglich der tatsächlich anfallenden Kreditzinsen bis zur Höhe von maximal 3,6 Millionen EUR festgesetzt, wobei auf das Geschäftsjahr
2004 finanzielle Hilfen in Höhe von 10,8 Millionen EUR (Entschuldungsanteil von 9,3 Millionen EUR und Anteil zur Deckung von Kreditzinsen
von 1,5 Millionen EUR) entfielen. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 setzte der Beklagte die Klägerin über die Hilfegewährung für die
BKK B. und die be. BKK und deren Umfang sowie die Beteiligung der Klägerin am Hilfeverfahren in Kenntnis. Mit Vorauszahlungsbescheiden
vom 1. April 2005 setzte der Beklagte hinsichtlich des Hilfeverfahrens für die BKK B. vorläufig einen Sonderbeitrag in Höhe von 39.307,00
EUR für das Geschäftsjahr 2004 und hinsichtlich des Hilfeverfahrens für die be. BKK vorläufig in Höhe von 22.326,00 EUR gegenüber der
Klägerin fest. Dabei berücksichtigte der Beklagte bei der Ermittlung des Zahlbetrages auch, ob und inwieweit ein Landesverband für ein
Hilfeverfahren seine Zustimmung konditioniert hatte.

Gegen die drei Vorauszahlungsbescheide hat die Klägerin am 9. Mai 2005 Klage beim Sozialgericht Stuttgart (SG) erhoben, die unter dem
Aktenzeichen S 4 KR 2698/05 geführt worden ist. Zugleich hat sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt (S 4 KR 2699/05 ER).
Mit Beschluss vom 28. Juni 2005 hat das SG die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die drei Vorauszahlungsbescheide
abgelehnt. Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (Beschluss des LSG Baden-Württemberg vom 12. Juni 2006 - L 4 KR 2807/05 ER-B). Zur
Begründung hat der 4. Senat des LSG ausgeführt, zwar sei die asymmetrische Finanzierung als Möglichkeit der Gewährung finanzieller
Hilfen bei Notlage oder fehlender Wettbewerbsfähigkeit einer Mitgliedskasse eines Landesverbandes durch Umlagenfinanzierung unter
Inkaufnahme eines gewissen Eingriffs in den Wettbewerb weder offensichtlich rechtswidrig noch offensichtlich rechtmäßig. Allerdings
bestünden gewisse Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheides vom 6. April 2005 insoweit, ob eine endgültige Zustimmung des
Landesverbandes Baden-Württemberg zum Hilfegewährungsverfahren erteilt worden sei. Es sei jedoch keine unzumutbare Härte zu
erkennen, wenn die geforderte Vorauszahlung entsprechend der gesetzlichen Anordnung zunächst entrichtet und deren rechtmäßige
Erhebung im Hauptsacheverfahren einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werde. Das im Hinblick auf das einstweilige
Rechtsschutzverfahren mit Beschluss vom 8. Juli 2005 zum Ruhen gebrachte Verfahren ist nach Wiederanrufung durch die Klägerin unter
dem Aktenzeichen S 16 KR 84/07 fortgeführt worden.

In der Zwischenzeit hatte der Vorsitzende des Vorstandes des Landesverbandes Baden-Württemberg E. mit Schreiben vom 10. März 2006
mitgeteilt, dass der Landesverband Baden-Württemberg zur Vermeidung eventueller Zweifel an seiner Zustimmung vom 15. November
2004 der Gewährung finanzieller Hilfen an die BKK für H. zustimme. Die Klägerin hat gegen diese Erklärung ebenfalls Klage beim SG (S 15
KR 2098/06) erhoben, die mit Beschluss vom 27. November 2006 zum Ruhen gebracht worden ist.

In seiner Sitzung vom 3. Februar 2006 beschloss der Vorstand des Beklagten, dass sich für die BKK für H. eine endgültige finanzielle Hilfe für
das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von 45,2 Millionen EUR, davon 40 Millionen EUR als Zuschuss und 5,2 Millionen EUR als Darlehen ergeben
habe. Nach Ermittlung der erforderlichen Daten und nach Anhörung der Klägerin setzte der Beklagte mit Bescheid vom 19. Mai 2006 (Bl 366
ff der SG-Akte S 4 KR 2698/05) den Sonderbeitrag für die Klägerin im Hilfeverfahren zugunsten der BKK für H. endgültig auf 454.761,00 EUR
fest.

Mit Bescheiden vom 15. März 2006 setzte der Beklagte gegenüber der C. BKK als Rechtsnachfolgerin der BKK B. für das Geschäftsjahr 2004
die endgültige finanzielle Hilfe nach § 265a SGB V auf 2,858 Millionen EUR zuzüglich tatsächlich angefallener Kreditzinsen in Höhe von 0,758
Millionen EUR fest. Für die be. BKK wurde für das Geschäftsjahr 2004 die finanzielle Hilfe nach § 265 SGB V in Höhe von 3,833 Millionen EUR
zuzüglich tatsächlich angefallener Kreditzinsen in Höhe von 0,64 Millionen EUR festgesetzt. Daraufhin rechnete der Beklagte nach Anhörung
der Klägerin mit Bescheiden vom 19. Mai 2006 (Bl 380/392 und 394/406 der Akte S 4 KR 2698/05) gegenüber der Klägerin den
Sonderbeitrag im Hilfeverfahren für die BKK B. endgültig mit 18.678,00 EUR und mit 23.077,00 EUR für die be. BKK ab. Der Beklagte
berechnete jeweils die Sonderbeiträge der dem BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen angeschlossenen BKK so, dass der
Finanzierungsanteil der heranzuziehenden Kassen des BKK Landesverbandes Nordrhein-Westfalen an der finanziellen Hilfe für die BKK B.
demjenigen Wert entsprach, der sich ergeben würde, wenn alle Verbände zugestimmt hätten und alle heranziehenden BKK sich an der
finanziellen Hilfe beteiligt hätten.

Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin vorgetragen, dass einige Krankenkassen in den vergangenen Jahren unter Verstoß gegen das in
§ 220 SGB V verankerte Kreditaufnahmeverbot in großem Umfang Darlehen aufgenommen hätten, um ihre Beitragssätze künstlich niedrig
zu halten. Das gelte insbesondere für die BKK für H., die BKK B. und die be. BKK. Die Verschuldung dieser BKK habe ein Ausmaß erreicht,
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dass die Darlehen aus den laufenden Einnahmen nicht mehr hätten zurückgeführt werden können. Es müsse davon ausgegangen werden,
dass das Kreditvolumen deutlich über den vom Beklagten gewährten Hilfeleistungen liege. Die verschuldeten BKK seien somit insolvent. Es
drohe eine Schließung durch die Aufsichtsbehörden wegen fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit nach § 153 Satz 1 Nr 3 SGB V. Die
Klägerin habe es indessen erreicht, ihre Beitragssätze niedrig zu halten, ohne dies durch solche unzulässigen Kreditaufnahmen zu
finanzieren. Deswegen lehne sie es ab, dass die Umlage von Entschuldungskosten durch den Beklagten und die BKK Landesverbände zum
Anlass genommen werde, die Beitragssätze zu nivellieren und den Wettbewerb im BKK-System auszuscheiden. Sie sei der Meinung, dass sie
am Umlageverfahren nicht teilnehme, denn es fehle an der erforderlichen Zustimmungserklärung des BKK Landesverbandes Baden-
Württemberg. Diese Zustimmungserklärung sei aufgrund der in der Erklärung enthaltenen Bedingungen unwirksam. Die
Zustimmungserklärung stelle einen Verwaltungsakt dar. Zwar könne dieser mit Nebenbestimmungen versehen werden. Eine Bedingung sei
jedoch ausgeschlossen, wenn der Zweck einer Regelung einer Bedingung entgegenstünde. Dies sei hier der Fall, denn andernfalls
entstünden Unsicherheiten über den Status der Kassen als Beteiligte am Umlageverfahren und über ihre zukünftigen Verpflichtungen. Das
sei auch durch die Korrespondenz des Beklagten mit den Landesverbänden belegt. Auch die Zustimmungserklärung des BKK
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen sei mit solchen unzulässigen Bedingungen versehen gewesen, sodass auch die Bedingungen des
Landesverbandes Baden-Württemberg nicht eingetreten seien. Die Beschränkung der Umlagebeträge darauf, dass sich alle Landesverbände
an der jeweiligen finanziellen Hilfe beteiligten, sei unzulässig. Denn der Gesetzgeber habe das "Wie" der Hilfefinanzierung der
Satzungsbefugnis des Beklagten überlassen. Die Zustimmungserklärung vom 10. März 2006 sei schließlich ebenfalls unwirksam, da der
hierfür zuständige Verwaltungsrat mit der Sache nicht befasst worden sei. Durch dessen Umgehung habe der Vorstandsvorsitzende E.
gegen den Grundsatz der Gesetzesbindung verstoßen. Auch sei keine nachträgliche Heilung durch die zweite Zustimmungserklärung
eingetreten. Schließlich sei sie vor Erlass der angefochtenen Bescheide nicht ordnungsgemäß angehört und ihr nicht hinreichend
Akteneinsicht gewährt worden. Man habe sie nicht in die Lage versetzt, die Höhe der Umlagebeträge nachzuvollziehen. Die angefochtenen
Bescheide seien überdies mit keiner ausreichenden Begründung versehen gewesen. Weiterhin sei die Gewährung finanzieller Hilfen zum
Zweck der Rückführung rechtswidrig aufgenommener Kredite nicht durch § 265a SGB V gedeckt. Schließlich seien die Umlagenbescheide
auch deswegen rechtswidrig, weil die Verteilung der Kosten auf die einzelnen BKK nach Maßstab der Ausgleichsordnung 2004 die Klägerin
weit überproportional und im Ergebnis willkürlich belaste. Es sei auch zweifelhaft, ob die Ausgleichsordnung 2004 wirksam zustande
gekommen sei.

Der Beklagte ist der Klage mit der Begründung entgegengetreten, die Klage sei derzeit unzulässig, denn ihr stünde die anderweitige
Rechtshängigkeit der Klage S 15 KR 2098/06 entgegen. Erst wenn über die Rechtmäßigkeit der Zustimmungserklärung des
Landesverbandes Baden-Württemberg vom 10. März 2006 entschieden worden sei, könne das vorliegende Verfahren fortgeführt werden.
Die Klägerin sei auch nicht Beteiligte in dem Hilfegewährungsverfahren. Die Kassen hätten kein Recht auf eine ordnungsgemäße Prüfung
anderer Kassen. Die Voraussetzungen der Hilfegewährung seien nicht im Rechtsstreit über die Rechtmäßigkeit der Umlagebescheide zu
prüfen. Es komme auch nur darauf an, dass eine Notlage bei den Empfängerkassen bestanden habe, nicht hingegen, wie diese zustande
gekommen sei. Die Umlagebescheide seien in Übereinstimmung mit der genehmigten und ordnungsgemäß bekannt gemachten Satzung
ergangen.

Mit Urteil vom 26. November 2009, beiden Beteiligten zugestellt am 29. Dezember 2009, hat das SG den Bescheid des Beklagten vom 19.
Mai 2006 hinsichtlich des Ausgleichsverfahrens zugunsten der BKK für H. aufgehoben und die Klage im Übrigen abgewiesen. Zur
Begründung hat das SG ausgeführt, auch die Bescheide vom 19. Mai 2006 seien nach § 96 Sozialgerichtsgesetz - SGG - Gegenstand des
Rechtsstreits gegen die Vorauszahlungsbescheide vom 6. April 2005 (BKK für H.) und 11. April 2005 (BKK B. und be. BKK) geworden. Die
endgültigen Regelungen in den Umlagebescheiden vom 19.Mai 2006 seien an die Stelle der Regelungen in den Vorauszahlungsbescheiden
vom 6. April 2005 und 11. April 2005 getreten. Die Klage sei als Anfechtungsklage statthaft, insbesondere sei die Klägerin als Adressatin der
Umlagebescheide auch klagebefugt. Der Klage stehe eine Sperrwirkung des Rechtsstreits S 15 KR 2098/06 nicht entgegen, denn diese Klage
beinhalte keine identische Streitsache Sie richte sich gegen den BKK Landesverband Baden-Württemberg und habe auch nicht
Umlagebescheide, sondern die Zustimmungserklärung vom 10. März 2006 zum Inhalt. Auch für eine Aussetzung des Verfahrens bestehe
kein Anlass, da dieser Rechtsstreit nicht vorgreiflich sei. Der Bescheid vom 19. Mai 2006 stelle sich als rechtswidrig dar. Die Klägerin nehme
am Umlageverfahren zugunsten der BKK für H. mangels wirksamer Zustimmungserklärung des BKK Landesverbandes Baden-Württemberg
nicht teil. Denn der Landesverband Baden-Württemberg habe seine Zustimmung vom 15. November 2004 an Bedingungen geknüpft, die zur
Folge hätten, dass die Erklärung unwirksam sei. Zudem sei die vom Landesverband gestellte Bedingung, nämlich die Teilnahme der
Mitgliedskassen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen am Ausgleichsverfahren zugunsten der B. BKK und be. BKK mangels wirksamer
Zustimmung nicht eingetreten. Die Zustimmungserklärung könne gar nicht mit einer Bedingung versehen werden, denn hierfür enthalte §
265a Abs 2 SGB V keine Ermächtigung. Die unzulässige Bedingung habe deren Nichtigkeit zur Folge. Eine nachträgliche "Heilung" durch das
Schreiben des Vorstandsvorsitzenden vom 10. März 2006 sei nicht erfolgt. Denn sie beruhe nicht auf einem Beschluss des Verwaltungsrates
des Landesverbandes Baden-Württemberg, der allein für die Zustimmung zuständig gewesen sei. Demgegenüber sei der Bescheid vom 19.
Mai 2006 zur Finanzierung der Hilfen an die BKK B. rechtmäßig. Hier liege eine bedingungslose und uneingeschränkte Zustimmung des
Landesverbandes vom 15. November 2004 vor. Dass der BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung konditioniert habe,
ändere nichts an der Teilnahme der Klägerin an diesem Ausgleichsverfahren. Entscheidend sei die Zustimmung des Landesverbandes
Baden-Württemberg, dem die Klägerin angehöre. Der Bescheid weise auch keinen Anhörungsverstoß auf. Der Beklagte sei vor Erlass des
Umlagebescheides nicht verpflichtet gewesen, die Klägerin erneut anzuhören. Denn er weise gegenüber dem Vorauszahlungsbescheid vom
11. April 2005 keine Beschwer auf, sondern mindere eine solche. Sowohl vor Erlass des Vorauszahlungsbescheides als auch vor
Bekanntgabe des endgültigen Umlagebescheides sei die Klägerin angehört worden. Der Beklagte habe ihr mit Schreiben vom 23. Dezember
2004 und in einem vergleichbaren Schreiben Gelegenheit gegeben, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern. Ein
Begründungsmangel liege ebenfalls nicht vor. Die Rechtsgrundlagen, der Umfang und die Höhe der finanziellen Hilfen seien dargelegt
worden. Einwendungen der Klägerin gegen die Hilfegewährung seien im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Umlagebescheides
nicht zu prüfen. Denn es solle ursachenneutral überschuldeten Krankenkassen geholfen werden, auch wenn diese unter Verstoß gegen das
Kreditaufnahmeverbot Darlehen aufgenommen hätten. Es bestünden auch keine Zweifel daran, dass die Hilfen tatsächlich ausgezahlt
worden seien. § 3 Ausgleichsordnung 2004 verstoße nicht gegen einfaches oder höherrangiges Gesetzesrecht. Insbesondere die
Beitragsautonomie sei dadurch nicht verletzt. Auch ein Verstoß gegen den Wettbewerb sei nicht zu erkennen. Der Finanzierungsmaßstab sei
nicht zu beanstanden. Die Anknüpfung an den allgemeinen Beitragssatz zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit einer Kasse sei nicht
evident sachwidrig. Dies gelte auch hinsichtlich der Anknüpfung an den um 0,3 erhöhten Ausgleichsbedarfssatz aus dem bis zur Einführung
des Gesundheitsfonds durchgeführten Risikostrukturausgleich als Grenze zwischen der ersten und zweiten Belastungsstufe. Gleiches gelte
für den asymmetrischen Umlagemaßstab. Auch die Höhe der erhobenen Umlage sei nicht zu beanstanden. Konkrete Einwendungen habe
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die Klägerin ohnehin nicht erhoben. Gleiches gelte für den Bescheid des Beklagten vom 19. Mai 2006 im Umlageverfahren zur Finanzierung
der Hilfen zugunsten be. BKK.

Die Klägerin hat am 27. Januar 2010, der Beklagte am 28. Januar 2010 Berufung eingelegt. Die Klägerin macht geltend, ihr Anhörungsrecht
sei verletzt worden, denn insoweit komme es auf die Entscheidungserheblichkeit der Tatsachen des Hilfegewährungsverfahrens an. Man
könne ihr nicht jegliche Informationen über das Hilfegewährungsverfahren verweigern. Man habe ihr auch Daten der an der Umlage
beteiligten Kassen verweigert, die erforderlich seien, um die Berechnung der Umlage nachvollziehen zu können. Die
Hilfegewährungsentscheidung habe keine Tatbestandswirkung. Mit ihrer Begründung habe die Beklagte ihr Vorbringen nicht gewürdigt. Die
Hilfebescheide seien auch rechtswidrig, denn § 265a SGB V könne nicht auf rechtswidrig verschuldete Krankenkassen angewendet werden.
Weder die BKK B. noch die be. BKK hätten sich in einer finanziellen Notlage befunden. Die Ausgleichsordnung 2004 verstoße in weiten Teilen
gegen höherrangiges Recht und sei damit nicht konform. Es fehle bereits an einem wirksamen Satzungsbeschluss. Auch verstoße § 3 Abs 1
Ausgleichsordnung 2004 gegen ihre Beitragsautonomie. Ein Verstoß gegen den Wettbewerbsgrundsatz liege ebenfalls vor. Schließlich seien
die Regelungen über den Umlagemaßstab der Ausgleichsordnung evident sachwidrig und verstießen gegen das Willkürverbot. Das SG habe
das rechtliche Gehör der Klägerin wiederholt verletzt, denn es hätten ihr sämtliche Unterlagen der Beklagten zur Verfügung gestellt werden
müssen.

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 26. November 2009 abzuändern und auch die Umlagebescheide der Beklagten für das
Geschäftsjahr 2004 zugunsten der BKK B. und der be. BKK vom 19. Mai 2006 aufzuheben und die Berufung der Beklagten abzuweisen.

Die Klägerin stellt im Übrigen den Hilfsbeweisantrag aus Seite 9 ff des Schriftsatzes vom 29. Juli 2009 (Bl 311 der SG-Akte S 16 KR 84/07).

Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 26. November 2009 abzuändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen sowie die Berufung
der Klägerin zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt der Beklagte vor, sie habe auf die Anträge der BKK angemessen reagieren müssen, denn diese hätten in den Jahren
2000 bis 2003 erhebliche Verluste erwirtschaftet, die zu einer Anhebung des Beitragssatzes auf 14,8 % und damit zu einem weiteren
Mitgliederverlust geführt hätten. Ende 2002/Anfang 2003 habe die BKK für H. erhebliche und einschneidende Maßnahmen zu ihrer
Sanierung eingeleitet. Hilfe habe ihr nicht nur im Kalenderjahr 2004, sondern bis einschließlich 2007 in Höhe von insgesamt 200 Millionen
EUR Zuschüsse zuzüglich weiterer Beträge als Darlehen gewährt werden müssen. Im Jahr 2004 habe der Ausgleichsbedarfssatz für den
Risikostrukturausgleich 12,8 % betragen. Dieser werde nach § 3 Abs 1 Nr 1 Ausgleichsordnung 2004 um 0,3% erhöht. Der so ermittelte
Beitragssatz in Höhe von 13,1% sei für den Beklagten das maßgebliche Qualifikationsmerkmal einer besonders leistungsfähigen BKK
gewesen. Dieser Beitragssatz habe 0,8 Beitragssatzpunkte unter dem durchschnittlichen Beitragssatz der Betriebskrankenkassen gelegen.
Der Beitragssatz der Klägerin im Jahr 2004 habe auf deren Leistungsfähigkeit schließen lassen. Auf der Grundlage des § 265a SGB V habe
sie die Ausgleichsordnung 2004 geschaffen. Mit ihren Änderungen des § 17 sei sie von dem BMGS am 19. Juli 2004 genehmigt worden. Die
beschlossenen Hilfen für die BKK für H., die B. BKK und be. BKK seien durch den Landesverband Baden-Württemberg jeweils genehmigt
worden. Eine Zustimmung habe vorgelegen. Man habe der Klägerin bereits in einem anderen Verfahren, nämlich der BKK V. D. N. AG,
Akteneinsicht gewährt. Die vorliegende Anfechtungsklage sei nicht statthaft, da die finanziellen Hilfen bereits gewährt worden seien. Die
Umlagebescheide beträfen Umlagen für zwischenzeitlich von mehreren Jahren durch den Beklagten ausgezahlter finanzieller Hilfen. Auch
fehle es an einer Klagebefugnis der Klägerin. Die Ausgleichsordnung 2004 halte sich im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage des § 17 ihrer
Satzung. Die Satzung sei auch formell und materiell rechtmäßig. Insbesondere gelte das Wettbewerbsrecht unter den gesetzlichen Kassen
nur im Rahmen der Solidaritätsprinzips. Der asymmetrischer Finanzausgleich in § 3 Ausgleichsordnung 2004 sei zulässig.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz sowie die Beigezogenen Gerichtsakten verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung der Klägerin ist unbegründet, die des Beklagten begründet. Die angefochtenen Bescheide vom 19. Mai 2006 sind rechtmäßig.
Zutreffend hat der Beklagte darin einen Teil der zur Vermeidung seiner Haftung gezahlten Fusionshilfen von der Klägerin im Wege des
Finanzausgleichs als Verbandsumlage gefordert. Das klagstattgebende Urteil des SG war daher aufzuheben und die Klage in vollem Umfang
abzuweisen.

I.

Streitgegenstand sind allein die Bescheide des Beklagten vom 19. Mai 2006, durch die der Beklagte gegenüber der Klägerin endgültig einen
Sonderbeitrag für das Geschäftsjahr 2004 bezüglich der finanziellen Hilfen zugunsten der BKK für H. in Höhe von 454.761,00 EUR, der BKK
B. in Höhe von 18.678,00 EUR und der be. BKK (letztere beide nunmehr C. BKK) in Höhe von 23.077,- EUR festgesetzt hat. Diese Bescheide
sind, wie das SG zutreffend festgestellt hat, nach § 96 SGG Gegenstand des Rechtsstreits gegen die Vorauszahlungsbescheide vom 6. April
2005 (BKK für H.) und 11. April 2005 (BKK B. und be. BKK) geworden, da sie die vorläufigen Umlagebescheide ersetzt haben.

Die Klage ist als Anfechtungsklage nach § 54 Abs 1 SGG zulässig (vgl zum Folgenden BSG, Urteil vom 24. September 2008, B 12 KR 10/07 R,
juris). Sie ist insbesondere nicht, wie der Beklagte meint, aus haushaltsrechtlichen Gründen unstatthaft, weil Umlagebescheide nur mittels
Unterlassungsklage zu überprüfen wären. Soweit sich der Beklagte hierfür auf ein Urteil des 1. Senats vom 25. Juni 2002 (B 1 KR 10/01 R,
SozR 3-2500 § 217 Nr 1 S 3 ff) beruft, verkennt er, dass der 1. Senat in dieser Entscheidung die Anfechtungsklage einer BKK gegen einen
Verbandsumlagebescheid ohne Weiteres für zulässig gehalten und die Überprüfbarkeit von Verbandstätigkeit (lediglich) als Problem des
Umfangs der gerichtlichen Nachprüfung und damit der Begründetheit der Anfechtungsklage angesehen hat. Die Klage richtet sich gegen
den in der Rechtsform der GbR bestehenden Bundesverband der BKK, weil die GbR nach § 212 Abs 4 SGB V Rechtsnachfolgerin der KdÖR

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/265a.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2016%20KR%2084/07
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/265a.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2012%20KR%2010/07%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%201%20KR%2010/01%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2500%20§%20217%20Nr%201
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/212.html


L 11 KR 448/10 - Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

L 11 KR 448/10

geworden ist. Der Beklagte ist auch als GbR beteiligtenfähig (vgl Beschluss des Senats vom 3. März 2009, L 11 KR 135/09 ER-B).

Der Senat konnte auch in der Sache entscheiden, denn das Verfahren S 15 KR 2098/06 betrifft weder den gleichen Streitgegenstand noch
war das Verfahrens nach § 114 Abs 2 S 1 SGG auszusetzen. Dies hat das SG ausführlich begründet dargelegt. Der Senat schließt sich diesen
Ausführungen nach eigener Prüfung in vollem Umfang an und sieht insoweit von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe nach §
153 Abs 2 SGG ab.

Auch kann sich die Klägerin auf eine mögliche Verletzung ihrer Rechte durch die Umlagebescheide berufen, so dass sie auch klagebefugt ist.
Unter diesem Gesichtspunkt kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin die Entscheidung über die Gewährung der finanziellen Hilfen an die
drei notleidenden Kassen beschwert ist; sie ist es jedenfalls durch die Umlagebescheide der Beklagten für das Geschäftsjahr 2004
zugunsten der BKK B. und der be. BKK vom 19. Mai 2006.

II.

Die Anfechtungsklage ist jedoch unbegründet. Die streitgegenständlichen Umlagebescheide vom 19. Mai 2006 sind rechtmäßig und
verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten. Sie beruhen auf einer wirksamen Rechtsgrundlage. Die Satzung und die Ausgleichsordnung
2004 des Beklagten halten sich im Rahmen der bundesrechtlichen Satzungsermächtigung in § 265a Satz 1 SGB V aF. Sie verstoßen auch
nicht gegen verfassungs- oder einfachrechtliche Erfordernisse. Andere Gründe, die zur Rechtswidrigkeit der Umlage führen könnten, liegen
nicht vor.

Nach § 265a Abs 1 SGB V in der vom 28. März 1998 bis 26. Oktober 2006 geltenden Fassung (aF) des Art 1 Nr 3 des GKV-
Finanzstärkungsgesetzes vom 24. März 1998 (BGBl I S 526) können die Satzungen der Spitzenverbände - hierzu gehört auch der Beklagte -
mit Wirkung für ihre Mitglieder und deren Mitgliedskassen Bestimmungen über finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen einer Krankenkasse
ihrer Kassenart oder zur Erhaltung deren Wettbewerbsfähigkeit vorsehen. Die Hilfen können auch als Darlehen gewährt werden. Näheres
über Voraussetzungen, Umfang, Finanzierung und Durchführung der finanziellen Hilfen regeln die Satzungen. Die Satzungsbestimmungen
bedürfen der Mehrheit der nach den Versichertenzahlen der Mitglieder der Landesverbände gewichteten Stimmen. Der Finanzausgleich
kann befristet und mit Auflagen verbunden werden, die der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit dienen. Nach Abs 2
der genannten Vorschrift entscheidet der Vorstand des Spitzenverbandes über die Hilfe auf Antrag des Vorstands der Krankenkasse. Die
Entscheidung über die Hilfe bedarf der Zustimmung der beteiligten Landesverbände. Krankenkassen, deren Landesverbände der Hilfe nicht
zustimmen, nehmen am Ausgleichsverfahren nicht teil. Die Regelung in § 265a Abs 1 SGB V aF bildet die Ermächtigungsgrundlage für die
vom Beklagten als Satzung erlassene Ausgleichsordnung 2004, deren § 3 wiederum die Rechtsgrundlage für die angefochtenen
Umlagebescheide vom 19. Mai 2006 ist.

Aufgrund von § 3 der Ausgleichsordnung 2004 war der Beklagte befugt, die Umlageverpflichtung gegenüber der Klägerin durch
Verwaltungsakt festzusetzen, dessen Rechtmäßigkeit die Klägerin gerichtlich überprüfen lassen kann. Das Recht der Klägerin, die
Umlagebescheide mit einer Anfechtungsklage anzugreifen, sagt aber noch nichts über den Umfang der gerichtlichen Überprüfung aus
(ebenso zu einer vergleichbaren Problematik BSG, Urteil vom 25. Juni 2002, B 1 KR 10/01 R, SozR 3-2500 § 217 Nr 1). Denn die Erhebung
der Umlage dient der Finanzierung der vom beklagten Bundesverband anderen BKK verbindlich zugesagten und auch ausgezahlten
finanziellen Hilfen, über deren Bewilligung nicht die einzelnen BKK befinden, sondern über die allein der Beklagte mit Zustimmung der BKK-
Landesverbände zu entscheiden hat. Dies ergibt sich eindeutig aus der gesetzlichen Regelung in § 265a Abs 2 SGB V aF und nicht erst oder
gar nur aus der Satzung des Beklagten. Die gesetzlich vorgesehene Aufteilung des Hilfeverfahrens in einen Bewilligungsabschnitt und ein
sich daran anschließendes Ausgleichsverfahren kann nicht dadurch unterlaufen werden, dass den zum Ausgleich verpflichteten BKK das
Recht eingeräumt wird, über eine gerichtliche Anfechtung des Umlagebescheides der Hilfegewährung nachträglich die finanzielle Grundlage
zu entziehen und dadurch den Bundesverband an der Erfüllung seiner Aufgaben zu hindern. Das Gesetz hat deshalb den Beklagten und die
BKK-Landesverbände in Bezug auf die Gewährung finanzieller Hilfen zu Gunsten einzelner BKK mit einem Regelungsmonopol ausgestattet.
Den Bescheiden vom 1. Dezember 2004 und 22. Dezember 2004, mit denen der Beklagte der BKK für H. und den (damaligen) BKK B. und
be. finanzielle Hilfe gemäß § 265a Abs 1 SGB V aF iVm mit § 17 seiner Satzung gewährte, kommt deshalb Tatbestandswirkung bzw
Drittwirkung in dem Sinne zu, dass die Mitgliedskassen der BKK-Landesverbände und die Gerichte an diese Entscheidungen ohne Rücksicht
auf ihren Inhalt gebunden sind (vgl hierzu BSG, Urteil vom 17. Juni 2009, B 6 KA 16/08 R, BSGE 103, 243). Aus diesem Grund sind im
vorliegenden Rechtsstreit gegen die Umlagebescheide alle Einwände, die das dem Ausgleichsverfahren vorangegangene
Bewilligungsverfahren und die in diesem Verfahren ergangene Bescheide betreffen, unbeachtlich. Den zu diesem Verfahren und den hierzu
ergangenen Bescheiden des Beklagten gestellten (Hilfs-)Beweisanträgen der Klägerin musste der Senat nicht nachgehen.

Die Klägerin kann im vorliegenden Verfahren auch nicht eine fehlende oder unwirksame Zustimmung des BKK-Landesverbandes Baden-
Württemberg zu den die Hilfe gewährenden Bescheiden des Beklagten geltend machen. Deshalb ist unerheblich, ob die Zustimmung unter
Bedingungen oder sonstigen Einschränkungen erteilt werden kann. Mit den Regelungen in § 265a Abs 2 Sätze 2 und 3 SGB V aF über die
Notwendigkeit und die Folgen einer Zustimmung der Landesverbände zu der Entscheidung des Bundesverbandes hat das Gesetz den
Landesverbänden für die von § 265a SGB V aF erfassten Sachverhalte die Befugnis erteilt, mit Wirkung für und gegen ihre Mitgliedskassen
zu handeln. Die Mitgliedskassen und somit auch die Klägerin können sich nicht gerichtlich dagegen wehren, dass und ggf in welchem
Umfang die Landesverbände von der ihnen eingeräumten gesetzlichen Vertretungsmacht Gebrauch machen. Die Wahrnehmung der
Interessen der im Falle einer Zustimmung zum Ausgleich verpflichteten BKK hat das Gesetz den Landesverbänden übertragen. Ob diese der
Hilfegewährung an andere BKK zustimmen oder nicht, ist deshalb eine Frage, welche die Strategie der Verbandstätigkeit betrifft und die das
Gesetz der besonderen Erörterung und Willensbildung innerhalb der Körperschaftsorgane bzw Gesellschafter unterworfen hat (vgl BSG,
Urteil vom 25. Juni 2002, B 1 KR 10/01 R, SozR 3-2500 § 217 Nr 1). Die Mitgliedskassen der Landesverbände können deshalb aus den vom
BSG in der Entscheidung vom 25. Juni 2002 aufgeführten Gründen nicht gerichtlich gegen die Erteilung der Zustimmung durch ihren
Landesverband vorgehen.

Entgegen der Rechtsansicht der Klägerin ist von diesem Grundsatz keine Ausnahme zu machen, weil die Umlage für einen ganz bestimmten
Zweck - die Finanzierung finanzieller Hilfen an andere BKK - erhoben wurde. Dadurch wird die Umlage nicht zu einem Sonderbeitrag, der die
Berücksichtigung der Einwände gegen die Verbandstätigkeit (Zustimmung) im Streit um die Umlage rechtfertigt. Mit dem Kriterium des
"Sonderbeitrags", welches das BSG in dem genannten Urteil anführt, sind die Fälle gemeint, in denen die Erhebung einer der allgemeinen
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Finanzierung dienenden Umlage durch die Verknüpfung mit der Erfüllung einer ganz bestimmten Aufgabe dazu führt, dass die Umlage (ganz
oder teilweise) für gesetzesfremde Tätigkeiten erhoben wird. Im hier zu beurteilenden Fall dient die Erhebung der Umlage schon kraft
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung einem ganz konkreten Zweck, nämlich der Gewährung finanzieller Hilfe an andere BKK. Die
Verknüpfung der Umlage mit einem bestimmten Zweck ist hier kein Beleg für eine gesetzesfremde Tätigkeit, sondern umgekehrt sogar die
Voraussetzung für eine gesetzmäßige Anwendung des Ausgleichsverfahrens.

Die Regelung in § 3 der Ausgleichsordnung 2004 ist notwendige, aber auch ausreichende Rechtsgrundlage für die Umlagebescheide der
Beklagten für das Geschäftsjahr 2004 zugunsten der BKK B. und der be. BKK vom 19. Mai 2006. Zwar ist im Rahmen einer Anfechtungsklage
gegen einen belastenden Verwaltungsakt, der auf der Grundlage einer satzungsrechtlichen Bestimmung ergangen ist, grundsätzlich auch zu
prüfen, ob die Satzung formell und materiell rechtmäßig ist (inzidente Satzungskontrolle). Aber auch dies gilt hier nicht uneingeschränkt. So
ist es der Klägerin nach Auffassung des Senats (zumindest) verwehrt, im Rahmen der inzidenten Satzungskontrolle die formelle
Rechtmäßigkeit der als Satzung erlassenen Ausgleichsordnung 2004 in Zweifel zu ziehen. Nach § 265a Abs 1 Satz 4 SGB V aF bedürfen die
Satzungsbestimmungen des Beklagten über finanzielle Hilfen in besonderen Notlagen einer BKK der Mehrheit der nach den
Versichertenzahlen der Mitglieder der Landesverbände gewichteten Stimmen. Diese vom Grundsatz der einfachen Abstimmungsmehrheit
des § 64 Abs 2 Satz 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) abweichende Stimmengewichtung nach den Versichertenzahlen macht
deutlich, dass die Landesverbände bereits bei der Abstimmung über die Satzung des Bundesverbandes in besonderem Maße berechtigt und
verpflichtet sind, die Interessen ihrer Mitgliedskassen zu wahren. Dies und das Recht, durch ihre Zustimmung eine Hilfegewährung an BKK,
die sich in einer finanziellen Notlage befinden, zu ermöglichen und dadurch gleichzeitig ihren Mitgliedskassen eine Ausgleichspflicht
aufzuerlegen, macht deutlich, dass den Landesverbänden der BKK in diesem Bereich im Verhältnis zu ihren Mitgliedskassen eine
ausschließliche Regelungskompetenz zukommt. Dies wiederum führt dazu, dass die Klägern auch die Satzungsregelung des Beklagten,
wenn überhaupt, nur eingeschränkt einer inzidenten Kontrolle unterziehen kann. In der Rechtsprechung des BSG ist anerkannt, dass allein
das Gesetz bestimmt, in welchem Umfang eine Krankenkasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gegenüber anderen Institutionen der
vertragsärztlichen Versorgung gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen kann (BSG, Urteil vom 28. September 2005, B 6 KA 71/04 R,
SozR 4-2500 § 83 Nr 2 zur gerichtlichen Überprüfung des auf eine Krankenkasse entfallenden Anteils an der Gesamtvergütung). Da sich
auch Art und Umfang der einer BKK ggf zu gewährenden finanziellen Hilfe aus den näheren Bestimmungen der Ausgleichsordnung 2004 (§2)
ergibt, könnte der Beklagte seine Aufgabe nicht erfüllen, wenn einzelne Mitgliedskassen im Ausgleichsverfahren die Unwirksamkeit einer
Satzungsbestimmung unter formellen Gesichtspunkten geltend machen könnten, obwohl sowohl der Beklagte als auch die Landesverbände
von der formellen Rechtmäßigkeit der Satzung ausgehen. Daher kann der in der mündlichen Verhandlung aufrechterhaltene
Hilfsbeweisantrag der Klägerin in vollem Umfang, also auch soweit er sich auf das Zustandekommen der Satzung bezieht, abgelehnt
werden.

Der Annahme einer nur eingeschränkten gerichtlichen Überprüfbarkeit der Satzung des Beklagten steht das Urteil des BSG vom 24.
September 2008 (B 12 KR 10/07 R, veröffentlicht in juris) nicht entgegen. In diesem Urteil hat der 12. Senat des BSG in dem Rechtsstreit
einer Krankenkasse gegen einen Verbandsumlagebescheid die dem Umlagebescheid zugrundeliegende Satzung auf ihre Rechtmäßigkeit
bzw Wirksamkeit geprüft. Beklagter dieses Verfahrens war aber nicht der Bundesverband, sondern der Landesverband, der für die von ihm
selbst in eigener Zuständigkeit einer anderen Krankenkasse bewilligte finanzielle Hilfe einen Ausgleich verlangte. Eine dem vorliegenden
Verfahren vergleichbare Konstellation, wonach der Landesverband im Bewilligungsverfahren lediglich als Sachwalter seiner Mitgliedskassen
tätig geworden ist und diese sich daher dessen Handeln zurechnen lassen mussten, lag nicht vor.

Im Übrigen ist der Senat davon überzeugt, dass § 17 der Satzung des Beklagten und § 3 der Ausgleichsordnung 2004 formell rechtmäßig
sind. Die Satzung und ihre Änderungen sind vom zuständigen Organ des Beklagten beschlossen, vom BMGS genehmigt und in der
Zeitschrift "BKK aktuell" bekannt gemacht worden. Dies ergibt sich aus den aktenkundigen Unterlagen; insoweit wird auf Bl 257/274 der
Akte S 16 KR 84/07 verwiesen. Der Senat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschlussgremien des Beklagten fehlerhaft besetzt waren
oder andere von der Klägerin behauptete Mängel im Beschlussverfahren über die Satzung und ihre Änderungen vorliegen, und er ist auch
nicht verpflichtet, den Behauptungen der Klägerin weiter nachzugehen. Die sachgerechte Handhabung des Amtsermittlungsgrundsatzes
verlangt dem Senat nicht nur keine "ungefragte" Fehlersuche ab (vgl BVerwG, Beschluss vom 11. Januar 2008, 9 B 54/07, veröffentlicht in
juris), sie verpflichtet auch nicht zu Ermittlungen "ins Blaue" hinein. Solche Ermittlungen werden aber verlangt, wenn nur die möglichen
Fehlerquellen einer Satzung aufgezählt werden, wie dies im Schriftsatz der Klägerin vom 29. Juli 2009 (Bl 96 der Senatsakte) geschehen ist.
Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit sich die Klägerin im sozialgerichtlichen Verfahren mit Nichtwissen erklären kann, ist eine solche
Erklärung nach § 138 Abs 4 Zivilprozessordnung (ZPO) nur über Tatsachen zulässig, nicht über Wertungen. Um solche handelt es sich aber,
wenn bezweifelt wird, dass die Ausgleichsordnung 2004 des Beklagten "wirksam zustande gekommen ist", "der Verwaltungsrat bei der
angeblichen Beschlussfassung über die Satzungsänderung beschlussfähig war", dass "seine Mitglieder ordnungsgemäß geladen waren und
dass die sonstigen Voraussetzungen für eine wirksame Beschlussfassung vorgelegen haben" (Schriftsatz der Klägerin vom 29. Juli 2009,
aaO).

Die hier maßgeblichen Satzungsbestimmungen des Beklagten halten sich auch im Rahmen der bundesrechtlichen Satzungsermächtigung in
§ 265a Abs 1 SGB V aF. Eine Differenzierung danach, ob die Notlage der um finanzielle Hilfe ersuchenden BKK von diesen überwiegend bzw
ganz selbst verschuldet oder unverschuldet war, ist - wenn überhaupt möglich - im Gesetz nicht vorgeschrieben. Dies hat das SG zutreffend
entschieden; auf die Seiten 41/42 seines Urteils wird Bezug genommen.

Ob die Klägerin gehindert ist, auch die materielle Rechtmäßigkeit der Satzung des Beklagten einer inzidenten gerichtlichen Kontrolle zu
unterziehen, kann offen bleiben. Nach Ansicht des Senats kann die Klägerin durchaus geltend machen, dass § 3 der Ausgleichsordnung 2004
mit höherrangigem Recht unvereinbar ist. Denn damit würde (wohl) nicht die Hilfegewährung an finanziell notleidende BKK scheitern. Die
Klägerin könnte damit aber erreichen, dass der Maßstab für die Umlageverpflichtung geändert werden muss. Dadurch würde zwar ihre
Ausgleichspflicht möglicherweise nicht gänzlich wegfallen, jedoch unter Umständen nur in geringerem Umfang bestehen. In
Übereinstimmung mit dem SG ist der Senat allerdings der Auffassung, dass die Regelung in § 3 der Ausgleichsordnung 2004 mit
höherrangigem Recht vereinbar und damit wirksam ist.

Maßstab für die Überprüfung der Satzungsregelung in § 3 der Ausgleichsordnung 2004 ist der allgemeine Gleichheitssatz des Art 3 Abs 1
GG, der es dem Gesetzgeber gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Aus dem allgemeinen
Gleichheitssatz ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber,
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die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen (BVerfG, Beschluss vom 18. Juli
2005, 2 BvF 2/01, SozR 4-2500 § 266 Nr 8 mwN). Da der Klägerin als öffentlich-rechtlicher Körperschaft ein Grundrechtsschutz versagt ist,
kommt als Prüfungsmaßstab nur das Willkürverbot als objektives Rechtsprinzip in Betracht. Denn es erlangt auch Geltung gegenüber
Krankenkassen, soweit diese nicht grundrechtsfähig sind (BVerfG aaO). Die ungleiche Behandlung der Klägerin als ausgleichspflichtige BKK
gegenüber nicht ausgleichspflichtigen BKK ist nicht sachwidrig und auf keinen Fall willkürlich. Ein kassenübergreifender Solidarausgleich ist
durch das Grundgesetz (GG) zugelassen. Nach § 3 der Ausgleichsordnung 2004 orientiert sich der Ausgleich an der finanziellen
Leistungsfähigkeit einer BKK, für die wiederum der allgemeine Beitragssatz das entscheidende Kriterium ist. Dies ist rechtlich nicht zu
beanstanden. Da die finanzielle Leistungsfähigkeit einer BKK in diesem Zusammenhang als die Fähigkeit verstanden werden kann, Mittel zu
Gunsten anderer BKK aufzubringen, ohne dass dadurch die eigene Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Krankenkassen
unverhältnismäßig eingeschränkt wird, erscheint das Kriterium des allgemeinen Beitragssatzes nicht sachwidrig. Dies gilt auch unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass die Ausgleichsverpflichtung zu einer Angleichung der Beitragssätze führt. Denn nach der
Rechtsprechung des BVerfG bedarf gerade ein Zustand weit auseinanderliegender Beitragssätze einer verfassungsrechtlichen
Rechtfertigung, nicht aber das Ziel der gleichmäßigen Verteilung der Solidarlasten (BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2005, 2 BvF 2/01, SozR
4-2500 § 266 Nr 8).

Ebenso wie das SG vermag auch der Senat keinen Verstoß gegen einen Wettbewerbsgrundsatz zu erkennen. Da § 265a SGB V
ursachenneutral formuliert ist, kann aus der Regelung entnommen werden, dass dem Erhalt und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
der Kassen ein höherer Wert zugemessen wird als einem ungehinderten Wettbewerb. Diese grundsätzliche Entscheidung unterfällt der
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers; ein Verstoß gegen das rechtsstaatliche Willkürverbot liegt darin nicht und auch keine
widersprüchliche Regelung. Denn das "Wettbewerbsprinzip" in der GKV ist durch das Solidarprinzip, durch das überwiegend einheitliche
Leistungsrecht und durch Erfordernisse der Funktionsfähigkeit und der Stabilität der GKV vielfältig eingeschränkt (BVerfG Beschluss vom 9.
Juni 2004 - 2 BvR 1248/03, 2 BvR 1249/03 - SozR 4-2500 § 266 Nr 7). Die Funktion einer in Not geratenen Krankenkasse kann überdies nur
verwirklicht werden, wenn ursachenneutral überschuldeten Krankenkassen geholfen wird. Demgemäß stellt § 265a SGB V aF eine
Ausprägung des Solidargedankens dar.

Auch die Wahl des asymmetrischen Finanzausgleich anknüpfend an die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Krankenkasse ist sachgerecht,
denn dadurch hat der Beklagte, worauf das SG zu Recht hinweist, die BKK mit höheren Beitragssätzen vor Wanderungen ihrer Mitglieder zu
Krankenkassen mit niedrigeren Beitragssätzen geschützt und das System der Betriebskrankenkassen insgesamt stabilisiert. Da der
Ausgleichsbedarfssatz im Jahr 2004 für den Risikostrukturausgleich 12,8 % betrug, war der maßgebende allgemeine Beitragssatz 13,1 %
nach § 3 Abs 1 Nr 1 Ausgleichsordnung 2004, der 0,8 % unter dem durchschnittlichen Beitragssatz der BKK (2004 bei 13,9 %) lag. Der
Beklagte hat auch zu Recht vorgetragen, dass der Rahmen für die Beitragssatzautonomie allein durch die Bestimmungen der §§ 220, 222,
265 SGB V aF gezogen wird, so dass eine Beitragssatzautonomie unter strategischen oder betriebswirtschaftlichen Planungszielen, wie sie
die Klägerin für sich in Anspruch nehmen will, nicht besteht. Auch aus diesem Grund ist der allgemeine Beitragssatz zur Überzeugung des
Senats ein geeignetes Kriterium für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse.

Nach den Berechnungen des Beklagten betrug der Einnahmen-Ausgaben-Überschuss auf Grundlage der KJ1-Berechnungen 2004 aufgrund
der günstigen Versichertenstruktur mit einem geringeren Rentneranteil gegenüber den Ortskrankenkassen 751 Millionen EUR, so dass die
durchgeführte Umverteilung auch finanziell gut verkraftbar war. Dies zeigt sich im Falle der Klägerin an der Entwicklung ihrer Beitragssätze.
Das SG hat zutreffend berücksichtigt, dass der allgemeine Beitragssatz der Klägerin ab August 2004 von 12,4 % auf 12,8 % angehoben und
damit nur moderat erhöht wurde. Nach dem klägerischen Vortrag haben sich trotz der vorgenommenen Beitragssatzerhöhung die
Mitgliederzahl positiv entwickelt, nämlich von ca. 3.600 Mitgliedern Anfang 2004 auf ca. 40.000 Mitglieder im Juli 2006. Die Umlagepflicht
hat daher nachweislich bei der Klägerin zu keiner gravierenden Beeinträchtigung ihrer Position im "Kassenwettbewerb" um die Versicherten
geführt, sie ist vielmehr auch nach von der Beklagten vorgelegten Zahlen äußerst leistungsfähig.

Der asymmetrische Finanzausgleich war auch verhältnismäßig, insbesondere nicht willkürlich. Denn es widerspräche sogar dem
Gleichheitssatz, wenn die Krankenkassen, die grundsätzlich zum Ausgleich untereinander verpflichtet sind (BSG Urteil vom 24. Januar 2003 -
B 12 KR 19/01 R - SozR 4-2500 § 266 Nr 1 zum RSA), unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Umlage herangezogen
würden (LSG Schleswig-Holstein Beschluss vom 26. Oktober 2005, L 5 B 194/05 KR ER). Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob es auch
andere Maßstäbe für die Bemessung der Ausgleichspflicht gegeben hätte.

Im Übrigen nimmt der Senat Bezug auf die Ausführungen des SG auf den Seiten 44 bis 54 des angefochtenen Urteils.

Die Beiträge sind - gemessen an den Vorgaben der Ausgleichsordnung 2004 - auch der Höhe nach nicht zu beanstanden.

Die angefochtenen Bescheide des Beklagten vom 19. Mai 2006 weisen weder Anhörungs- noch Begründungsmängel auf. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Anforderungen an das Verfahren und die Begründung der vom Beklagten erlassenen Bescheide vor dem
Hintergrund der ohnehin nur eingeschränkten gerichtlichen Überprüfbarkeit zu sehen sind. Ein Anhörungsmangel (§ 24 SGB X) in Bezug auf
die streitgegenständlichen Bescheide liegt außerdem schon deshalb nicht vor, weil diesen Bescheiden Vorauszahlungsbescheide
vorausgegangen sind und die Klägerin deshalb darüber informiert war, dass und in welcher Höhe sie mit Ausgleichszahlungen zu rechnen
hat. Überdies wurde die Klägerin sowohl vor Erlass des Vorauszahlungsbescheides als auch vor Bekanntgabe des endgültigen
Umlagebescheides mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 und einem vergleichbaren Schreiben vor Erlass der Umlagebescheides vom 19.
Mai 2006 angehört. Der Beklagte gab der Klägerin Gelegenheit, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern, nämlich den
Umständen, auf die er seine Entscheidung stützen wollte und auf die es nach seiner materiell-rechtlichen Ansicht objektiv ankam. Das SG
hat zu Recht als maßgebend die Rechtsgrundlagen, der Umfang der finanziellen Hilfe, die Höhe der vorläufigen bzw endgültigen Hilfe für das
Geschäftsjahr 2004, die Zustimmung der beteiligten Landesverbände und deren Konditionierung, die Beteiligung der Klägerin an dem
Ausgleichsverfahren und die Datengrundlagen für die Vorauszahlungen (Beitragssätze, beitragspflichtige Einnahmen,
Ausgleichsbedarfssätze, der durchschnittlich erhobene allgemeine Beitragssatz aller BKK, die Belastungsgrenze) angesehen. Einer
Offenlegung aller Tatsachen des Hilfe- und Umlageverfahrens bedurfte es nicht, da die Bescheide über die Hilfegewährung
Tatbestandswirkung haben und daher für die Entscheidung über die Umlagepflicht und deren Höhe nicht entscheidungserheblich sind.

Begründungsmängel im Sinne des § 35 SGB X liegen ebenfalls nicht vor. Die für die Entscheidung der Umlagepflicht erforderlichen
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Umstände wurden unstreitig dargelegt, zu einer weiteren, von der Klägerin in diesem Zusammenhang allein geforderten Begründung für die
Hilfegewährung bestand im Hinblick auf die Tatbestandswirkung der Hilfebescheide kein Anlass.

Auf die Berufung der Beklagten war daher das Urteil des SG abzuändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 197a Abs 1 SGG iVm § 154 Abs 1 Verwaltungsgerichtsordnung.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 197a Abs 1 Satz 1 Halbsatz 1 SGG iVm § 63 Abs 2 Satz 1, § 47 Abs 1, § 52 Abs 3 Gerichtskostengesetz
und berücksichtigt die endgültig festgesetzten Ausgleichszahlungen für das Jahr 2004.

Die Revision wird nach § 160 Abs 2 Nr 1 SGG zugelassen, obwohl es sich bei § 265a SGB V aF um abgelaufenes Recht handelt. Zum einen
sind nach Angaben der Beteiligten noch mehrere Rechtsstreitigkeiten über die zu beurteilenden Rechtsfragen anhängig und zum anderen
hat die Frage, in welchem Umfang Umlagebescheide von einzelnen Krankenkassen anfechtbar sind und das Gericht zu einer Inzident-
Kontrolle einer Satzung verpflichtet ist, grundsätzliche Bedeutung.
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